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Revision Raumplanungsgesetz 

3. März 2013 → 67 % Ja im Aargau

Wichtigste Inhalte:

• Kantonale Richtpläne haben Siedlungsgebiet für 

20 – 25 Jahre festzulegen

• Auszonungsgebot bei zu grossen Bauzonen

• Siedlungsentwicklung nach innen lenken

• Baulandmobilisierung

• Mehrwertabgabe von mindestens 20%
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Art. 15 RPG und die kommunale 

Nutzungsplanung

Art. 15 RPG   Bauzonen

1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 

Jahre entsprechen.

2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren.

3 Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus 

abzustimmen; dabei sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. 

Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu 

schonen.

4 … → nächste Folie
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4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn:

a. es sich für die Überbauung eignet;

b. es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven 

in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, 

erschlossen und überbaut wird;

c. Kulturland damit nicht zerstückelt wird;

d. seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und

e. damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.

5 Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung 

von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen.
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Bauzone Bedarf 

15 Jahre

Überkapazität

IST SOLL

Rechts-

konforme 

Bauzone

"Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren."

Bauzone

Bedarf 

15 Jahre

Rechts-

konforme 

Bauzone

"Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, 

wenn Bedingungen a) bis e) und Abs. 5 erfüllt sind."

Anforderung von Art. 15 RPG zur Rechtmässigkeit der Nutzungsplanung
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Definition Siedlungsgebiet
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Planungsanweisung 1.1 

Das Siedlungsgebiet von insgesamt 21'950 ha wird festgesetzt. 
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(Veranschaulichungsgrafik, nicht massstäblich)
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Nutzungsplanung und Siedlungsgebiet
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Bauzone

Nutzungsplanverfahren

Siedlungsgebiet

Verschiebung nach Richtplan

Rechts-

konforme 

Bauzone
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Der regionale Topf

12



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Planungsanweisung 4.2 

[… ] Die Anforderungen an Einzonungen, insbesondere gemäss Beschluss 

3.2 bis 3.4 sowie Beschluss 1.5 gelten uneingeschränkt.

Einzonungsgrundvoraussetzung:

➔ Art. 15 Abs. 4 Bedingungen a) bis e) und Abs. 5 

➔ Beschluss 3.2 bis 3.4 sowie Beschluss 1.5 Richtplan
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… sowie alle weiteren Vorgaben wie z.B. Umweltrecht, Natur-, Kulturschutz etc.
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Grundsätzliches zu Einzonungsabsichten:

• Jede Planungsabsicht muss belastbar begründet sein 

(Stichwort öffentliches Interesse).

• Eine Einzonung muss rechtlich überhaupt möglich sein 

(RPG, USG, BauG, RP etc.).

• Es ist Siedlungsgebiet erforderlich, das nach Massgabe des Richtplans 

verschoben werden kann (innerkommunal, überkommunal, regionaler Topf, 

kantonaler Topf). 

Weil das Vorhandensein von Siedlungsgebiet weder eine Einzonung begründet 

noch die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben dadurch obsolet werden, beginnt 

jede Einzonungsabsicht mit den rechtlichen Abklärungen (Aufgabe der 

Gemeinde i.d.R. mit einem Planungsbüro).
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Ausgangslage:

✓ Die Einzonung liegt im öffentlichen Interesse und ist belastbar begründet.

✓ Die planungsrechtlichen Abklärungen zeigen, dass eine Einzonung 

rechtskonform möglich sein sollte.

Nach Richtplan kann Siedlungsgebiet wie folgt verschoben werden:

➢ Innerkommunal durch Auszonungen in der Gemeinde (S1.2, PA 1.2)

➢ Überkommunal durch Auszonungen in einer anderen Gemeinde (S1.2, 

PA 1.2)

➢ Bezug aus dem regionalen Topf (S1.2, PA 4.2; z.Z. Fricktal Regio 0,8 ha)

➢ Bezug aus dem kantonalen Topf (S1.2, PG B und PA 1.3 ff)
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Systematik aus der Arbeitszonenbewirtschaftung
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Planungswegweiser 
"Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen"
www.ag.ch/innenentwicklung

Werkzeugkasten 7 
"Empfehlungen zur Arbeitszonenbewirtschaftung"
W7a: Empfehlungen zur Arbeitszonenbewirtschaftung 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/raumentwicklung/innenentwicklung
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/raumentwicklung/innenentwicklung/werkzeugkasten/w7/w7a-empfehlungen-azb.pdf
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Anwendungsbeispiel regionaler Topf
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